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Sachverhalt und Antrage 

Mit der Zwischenentscheidung vom 14. August 1991 hat die 

Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 0 243 682 

in beschrnktem Urnfange aufrechterhalten, 

Artikel 106 (3) EPU. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefQhrerin 

(Einsprechende) am 22. Oktober 1991 unter gleichzeitiger 

Zahiung der GebQhr Beschwerde eingelegt und diese am 

29. November 1991 begrQndet. 

Nach vorbereitender Mitteilung der Karnmer vom 

20. August 1993, in der auf die wesentlichen Streitpunkte 

der Parteien eingegangen wurde, fand am 8. Mãrz 1994 eine 

mündliche Verhandlurig vor der Kammer statt. 

Nach Diskussion einiger Anspruchssatze legte die 

Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) sch1iei1ich einen 

einzigen Antrag mit AnsprUchen 1 bis 11, Beschreibungs-

seiten 1, 2 - restliche Beschreibung und Zeichnungen wie 

erteilt - vor, auf dessen Grundlage unter Aufhebung der 

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung das Patent 

in beschrnktem Umfang aufrechterhalten werden soil. 

Die unabhangigen AnsprQche dieses einzigen Antrages haben 

folgenden Wortlaut: 

I i. Regelungseinrichtung für eine RQhrwerksmühle zum 

Zerkleinern, Desagglornerieren und Dispergieren von als 

Suspension vorliegendem Mahigut, mit einem Mahlrauxn (9; 

9a, 9b), in dern ein mit regelbarer Drehzahl von einem 

RQhrwerks-Motor (4) antreibbares RQhrwerk (7) angeordnet 

ist, der teilweise mit MahlhilfskOrpern (28) gefUllt ist, 

in den an einem Ende eine von einer Mahlgut-Puinpe (36) 

kominende Mahlgut-Zulaufleitung (37) einrnQndet, und der an 

seinem arideren Ende mit einer Mahlgut-Mahlhilfsk6rper- 

.1... 
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Trenneinrichtung (27) und einem nachgeordneten Mahigut-

Austritt (26) versehen ist, mit einer Einrichtung zum 

Erfassen der vom Rührwerk (7) in das Mahigut 

eingebrachten Leistung und mit einer Einrichtung zum 

Erfassen des Mahlgut-Massenstroms und mit einem den 

Mahlrauxn (9; 9a, 9b) umgebenden KQhlraum (11 1 ; ha, 

lib), der an eine Kuhlwasser-Vorlauf-Leitung (47) und 

eine KQhlwasser-Rucklauf-Leitung (58) angeschlossen 1st, 

dadurch gekennzeichnet, dag eine Einrichtung zur 

Konstanthaltung der spezifischen Energiezufuhr vorhanden 

1st, wobei die spezifische Energiezufuhr durch den 

Quotienten von in das Mahlgut eingebrachter Leistung und 

Mahlgut-Massenstrom bestimmt ist, dag eine Einrichtung 

zur Erfassung der Verteilung der MahlhilfskOrper (28) irn 

Mahiraum (9; 9a, 9b) vorgeseheri 1st, und dag eine 

Einrichtung zur g1eichmigen Verteilung der Mahlhilf s-

kOrper (28) im Mahiraum (9; 9a, 9b) vorgesehen ist, und 

daf als Einrlchtung zur Erfassung der Verteilung der 

MahlhilfskOrper (28) im Mahlraum (9) eine den Mahlgut-

druck unmittelbar vor dern Mahiraurn erfassende 

Mefste1le (44) zur Erfassung des Druckabfalls im 

Mahiraum (9) gegen Atmosphrendruck vorgesehen ist, wobei 

das Uberschreiten eines vorgegebenen Dr -uckabfalls eiri Mae, 

für eine Konzentration von MahlhilfskOrpern (28) am 

Mah1gut-Ein1a1 (13) bzw. vor der Trenneinrichtung (27) 

ist, und bei Konzentration der MahlhilfskOrper (28) vor 

dem Mahlgut-Einlai (13) der Mahlgut-Massenstrorn erhOht 

bzw. bei Konzentration der MahlhilfskOrper (28) vor der 

Trenneinrichtung (27) der Mahlgut-Massenstrom abgesenkt 

wird, oder, dag als Einrichtung zur Erfassung der 

Verteilung der MahlhilfskOrper (28) der Mahiraum (9a, 9b) 

von rnindestens zwei parallel zueinander geschalteten 

Tei1-KUhlrurnen (ha, llb) untgeben 1st, von denen einer 

1155. D 
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dem Mah1gut-Ein1af, (13) und der andere der Trenn-

einrichtung (27) zugeordnet ist und dag Einrichtungen zur 

Erfassung der auf die Tei1-KQh1rurne (11'a, ll'b) 

Ubertragenen WrmestrOme vorgesehen sind." 

bzw. 

11 2. Regelungseinrichtung für eine RQhrwerksmQhle zum 

Zerkleinern, Desagglomerieren und Dispergieren von als 

Suspension vorliegendem Mahigut, mit einem Mahlrauxn (9; 

9a, 9b), in dam ein mit regelbarer Drehzahl von einem 

Ruhrwerks-Motor (4) antreibbares RUhrwerk (7) angeordnet 

ist, der teilweise mit MahlhilfskOrpern (28) gefUllt ist, 

in den an einem Ende eine von einer Mahigut-Pumpe (36) 

komrnende Mahigut-Zulaufleitung (37) eininündet, und der an 

seinem anderen Ende mit einer Mahlgut-MahlhilfskOrper-

Trenneinrichtung (27) urid einern nachgeordneten Mahigut-

Austritt (26) versehen ist, mit einer Einrichtung zuxn 

Erfassen der vom RQhrwerk (7) in das Mahigut 

eingebrachten Leistung und mit einer Einrichtung zum 

Erfassen des Mahigut-Massenstroms und mit einem den 

Mahlraum (9; 9a, 9b) uxngebenden KQhlraum (11 1 ; 11 1 a, 

11 1 b), der an eine Kuhlwasser-Vorlauf-Leitung (47) und 

eine Kuhlwasser-RQcklauf-LeitUflg (58) angeschlossen ist, 

dadurch gekennzeichnet, daf! eine Eiririchtung zur 

Konstanthaltung der spezifischen Energiezufuhr vorhanden 

ist, wobei die spezifische Energiezufuhr durch den 

Quotienten von in das Mahigut eingebrachter Leistung und 

Mahigut-Massenstrom bestimrnt ist, dag eine Einrichtung 

zur Erfassung der Verteilung der Mahlhilfskorper (28) irn 

Mahirauni (9; 9a, 9b) vorgesehen ist, und dais eine 

Einrichtung zur g1eicbmigen Verteilung der Mahlhilf s-

kOrper (28) im Mahiraum (9; 9a, 9b) vorgesehen ist, und 

1155.D 
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dag als Einrichtung zur Erfassung der Verteilung der 

MahlhilfskOrper (28) irn Mahiraurn (9) eine ROntgen- oder 

Ultraschall- oder radioaktive Me1einrichtung vorgesehen 

ist. 

bzw. 

'3. Regelungseinrichtung für eine RUhrwerksmUhle zum 

Zerkleinern, Desagglomerieren und Dispergieren von als 

Suspension vorliegendem Mahigut, mit einem Mahiraurn (9; 

9a, 9b), in dem ein mit regelbarer Drehzahl von einern 

RUhrwerks-Motor (4) antreibbares RUhrwerk (7) angeordnet 

ist, der teilweise mit MahlhilfskOrpern (28) gefullt ist, 

in den an einern Ende eine von einer Mahigut-Pumpe (36) 

kommende Mahigut-Zulaufleitung (37) einxnündet, und der an 

seinem anderen Ende mit einer Mahlgut-MahlhilfskOrper-

Trenneinrichtung (27) und einem nachgeordneten Mahigut-

Austritt (26) versehen ist, mit einer Einrichtung zum 

Erfassen der vom Rührwerk (7) in das Mahigut 

eingebrachten Leistung und mit eirier Einrichtung zurn 

Erfassen des Mahigut-Massenstroms und mit einem den 

Mahlrauxn (9; 9a, 9b) uingebenden Kühlraurn (11'; ha, 

11 1 b), der an eine Kühlwasser-Vorlauf-Leitung (47) und 

eine KUhlwasser-RQcklauf-Leitung (58) angeschlossen ist, 

dadurch gekennzeichnet, dai, eine Einrichtung zur 

Konstanthaltung der spezifischen Energiezufuhr vorhanden 

ist, wobei die spezifische Energiezufuhr durch den. 

Quotienten von in das Mahigut eingebrachter Leistung und 

Mahigut-Massenstrorn bestirnrnt 1st, dag eine Einrichtung 

zur Erfassung der Verteilung der MahlhilfskOrper (28) irn 

Mahiraum (9; 9a, 9b) vorgesehen 1st, und dag eine 

Einrichtung zur g1eichrnigen Verteilung der Mahlhilf s-

kOrper (28) im Mahlrauin (9; 9a, 9b) vorgesehen ist, und 

daS als Einrichtung zur Erfassung der Verteilung der 

MahlhilfskOrper (28) im Mahiraurn (9) eine Schallanalyse-

Einrichtung vorgesehen ist." 

1155.D 
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VI. 	Die BeschwerdefUhrerin hat in der mUndlichen Verhandlung 

den Antrag gestelit, die Zwischenentscheidung der 

Einspruchsabteilung aufzuheben und das europaische Patent 

Nr. 0 243 682 zu widerruf en. 

Zur StUtzung ihrer Antràge trug sie vor, daE der 

Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer 

Tatigkeit beruhe und dag die Lehren der AnsprQche 2 und 3 

für den Facbmann nicht ausfUhrbar seien, Artikel 83 bzw. 

100 b) EN). Soilte die Lehre des Anspruchs 2 hingegen als 

ausfUhrbar angesehen werden, so stelle sich nach 

Auffassung der BeschwerdefQhrerin die Frage, ob die Lehre 

dieses Anspruchs nicht als naheliegend angesehen werden 

muss e. 

Im einzelnen fUhrte die BeschwerdefQhrerin aus, dais der 

relevante Stand der Technik mit den Dokumenten 

(E2) 	DE-A--3 245 825 und 

(E4) 	"Aufbereitungs-TeChflik", Nr. 10/1983, S. 597 bis 

MAN 

gegeben sei, wobei es aus dem Dokument (E4) bekannt sei, 

die spezifische Energiezufuhr konstant zu halten bzw. die 

Temperatur an verschiedenen Stellen des MQhlenkOrpers zu 

messen und als Maff für die MahlhilfskOrper-Konzentration 

zu interpretieren. Die beanspruchte Alternative der 

Warrnestromermittlung sei mit der Temperaturrnessung gernf 

Dokument (E4) gleichzusetzen. 

Mit Buck auf das Dokument (E2) fQhrte die Beschwerde-

führerin aus, dag dort bereits eine Druckxnessung 

vorgenommen werde - vgl. Figur 2 Sensor "47" - und da1 

davon abhngig der ungleichrnaEigen Verteilung der 

MahikOrper gezielt entgegengewirkt werde. Weiter wurde 

eine KornbinatioflSWirkUflg von spezifischer Energiezufuhr 

und der Konzentration der MahlhilfskOrper bezweifelt. 
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Sch1ief,1ich wurde in der Anordnung der Druckrnegstelle nur 

ein gradueller Unterschied zurn Bekannten gesehen und 

ausgefQhrt, dal?, der Eingriff in den Mahlgut-Massenstrom 

(vgl. geltenden Anspruch 1 irn Anspruchskennzeichen) mit 

einer Vernderung der MUh1enkapazitt einhergehe, was 

ggf. bedeute, dal3 die Mtthle nicht optimal ausgenUtzt 

werde. 

Insgesamt rechtfertige sich somit der Antrag, die 

Zwischenentscheidung aufzuheben und das Patent zu 

widerrufen. 

VII. Die Beschwerdegegnerin widersprach diesen Argumenten mit 

dem Hinweis, dag Anspruch 1 nach weiterer Kiarstellung 

und Einschränkung nunmehr das Wesen der Erfindung 

dahingehend definiere, dag vor der RUhrwerksrnühle der 

Mahlgutdruck gemessen werde (und zwar gegen den 

Atmosphrendruck) und dais somit der Druckabfall der 

gesamten RQhrwerksrnühle erfaft werde. Damit liege em 

gravierender Unterschied zur Lehre des Dokurnents (E2) 

vor, da deren Drucksensor am Muhlenausgang angeordnet und 

sornit nicht in der Lage sei, einen Druckabfall der 

gesamten Mühie zu messen. In diesem Dokument sei 

nirgendwo die MOglichkeit einer konstanten spezifischen 

Energiezufuhr angesprochen, so dai3 insgesamt kein Uber 

die Zeit gleichbleibendes Mahlergebnis erzielbar sei. 

Die nunrnehr beanspruchte Lehre gem&S geltenden 

AnsprQchen 1 bis 3 sei auf eine Weiterentwicklung der 

Lehre gemag Dokument (E4) gerichtet, die darauf 

hinauslaufe, zusätzlich zur Bedingung des konstanten 

spezifischen Energieeintrages, die MahlhilfskOrper-

konzentration zu erfassen und diese konstant zu halten, 

ggf. unter zusätzlichem Eingriff in den Mahlgut-

Massenstrom (Anspruch 1) 

1155. D 
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Mit Buck auf die zweite Alternative des Anspruchs 1 

wurde darauf verwiesen, dais, im Dokurnent (E4) etwas 

Gegenteiliges gelehrt werde, vgl. Seite 600, Absatz 3.1, 

wo herausgestelit sei, dag ein Ternperatureinfluf 

vernachlssigt werden kOnne. 

Dem Einwand der BeschwerdefUhrerin gegen die geltenden 

AnsprUche 2 und 3 wurde damit begegnet, daZ der Fachmann 

sehr wohl in der Lage sei, deren Lehre nachzuarbeiten, da 

es haridelsUbliche Gerãte gebe, die es erlaubten die 

Verteilung der Mahlhilfskôrper mit ROntgenstrahlen, 

Ultraschallwellen oder auf radioaktiver Basis zu 

ermitteln. 

Das erteilte Streitpatent gebe auf der Beschreibungs-

seite 2, Zeilen 53 bis 55 un ubrigen kiar an, dais eine 

Schallanalyse die Frequenz und St.rke der un Mahlrauxn 

entstehenden Gerusche erfasse, die wiederuin den 

RQckschlug auf die Konzentration der MahlhilfskOrper 

erlaubten. 

Zusarnmnenfassend sei das Streitpatent in seiner weiter 

beschränkten, geltenden Fassung somnit als rechtsbeständig 

anzusehen, so dais die Zwischenentscheidung antragsgem 

aufzuheben und das Streitpatent im nunrnehr beantragten 

Umnfang bestehen zu lassen sei. 

Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulassig. 

AusfCihrbarkeit der Erfindung 

2.1 	Die BeschwerdefQhrerin hat bis zuletzt die Auffassung 

vertreten, dag die 3. Alternative (Anspruch 2) und 

dais die 4. Alternative (Anspruch 3) des geltenden 

1i5.L) 
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Schutzbegehrens einen Versto1, gegen Artikel 83 bzw. 

100 b) EPU darstelle, selbst wenn man nicht am 

Anspruchswortlaut klebe, sondern die Beschreibung und 

die Zeichnung des Streitpatents mitberucksichtige. 

	

2.2 	Zumindest für die 4. Alternative gemag geltendem 

Anspruch 3 kann nach Auffassung der Kammer dieser 

Einwand der Beschwerdeführerin, so wie er gemacht 

wurde, nicht hingenomrnen werden, da die erteilte 

Beschreibung Seite 2, Zeilen 53 bis 55 mehr an 

technischer Information enthált, als dies der 

geltende Anspruch 3 zum Ausdruck bringt. In der 

erteilten Beschreibungseinleitung wird nm1ich der 

Hintergrund der "Schallanalyse-Einrichtung 

präzisiert, indem zustzlich herausgestelit 1st, daf 

die MahlhilfskOrper im Betrieb Gerusche entwickeln, 

die nach Frequenz und Stärke mittels elner Schall-

analyse erfafbar und darüber hinaus als Mag für die 

jewellige Ortliche Konzentration von MahlhilfskOrpern 

interpretierbar sind. Aus dem Ausdruck "jeweilige 

Ortliche Konzentration . . . geht für den Fachmann 

zweifelsfrei hervor, dag die Schallanalyse an 

mehreren Stellen der RQhrwerksmQhie vorzunebrnen ist, 

urn eine Aussage Qber die Konzentrationsverteilung der 

MahlhilfskOrper im Mahlrauin zu erhalten. 

	

2.3 	Die Bechwerdegegnerin hat auch in diesem Zusarnrnenhang 

darauf verwiesen, dag Gerte, die eine Schallanalyse 

im beanspruchten Sinne erlauben, handelsUblich sind 

und daE Anspruch 3 keinen Elementenschutz für 

derartige Gerte, sondern nur die Gesamtkombination 

seiner Merkxnale beanspruche. 

	

2.4 	Zusarnmenfassend 1st somit seitens der Beschwerde- 

fUhrerin nicht schlüssig dargelegt warden, dag das 

erteilte Patent in seiner Gesamtheit - und nur darauf 

1155 .D 
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kann es im Rahinen von Artikel 83 bzw. 100 b) EPU 

ankornmen - für den Fachxnann eine nicht ausfQhrbare 

Lehre enth1t. 

	

2.5 	Es trif ft irn Hinblick auf die Lehre der 

3. Alternative (Anspruch 2) zu, dag die erteilte 

Beschreibung und Zeichnung nicht mehr hergeben als 

der Anspruchswortlaut. Dennoch ist die Karnmer zu der 

Uberzeugung gelangt, dag auch hier eine ausfQhrbare 

Lehre zu technischem Handeln vorliegt. 

	

2.6 	Die BeschwerdefQhrerin hat in Abrede gestellt, dag es 

mit ROntgenstrahlen, Ultraschallwellen oder einem 

Verfahrën, das mit radioaktivern Material arbeitet, 

mOglich ist in das Innere der RUhrwerksmQhle 

"hineinzuschauen". 

	

2.7 	Aus der Materialprüftechnk ist es aber hinreichend 

bekannt, daE obige Verfahren breiten Einsatz gefunden 

haben, z. B. urn Schweinähte auf Poren, Fehistellen 

usw. zu prQf en. Es kann mithin keinem Zweifel 

unterliegen, dag ROntgenstrahlen einen Mantel einer 

RührwerksmUhle durchdririgen und dag sie weiterhin em 

Abbild der jeweiligen Ortlichen Konzentration der 

MahlhilfskOrper nach aufen liefern kOnnen. Ahnliche 

Uberlegungen scheinen auch im Zusainmenhang mit 

Ultraschallwellen bzw. mit radioaktivern Material 

zuzutreffen. 

	

2.8 	Glaubhaft ist nach Uberzeugung der Karnmer auch der 

Hinweis der Beschwerdegegnerifl, dais es sich bei 

vorgenannten Einrichtungen durchwegs urn handels-

ubliche Geräte handele. 

	

2.9 	Die Beschwerdegegnerifl ist somit nicht zu widerlegen 

gewesen, so dag die Alternativen 3 und 4 gemaI 

geltenden AnsprQchen 2 und 3 für einen Facbinann 

11 	.1) 
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anhand der in den Anspruchen, Beschreibung und 

Zeichnung gemag geltender Beschreibung des 

Streitpatents gemachten Angaben als technisch 

ausfQhrbar anzusehen sind. 

2.10 	Zusarnmenfassend stehen die Artikel 83 und 100 b) EPU 

mithin dem Rechtsbestand des Streitpatents in seiner 

eingeschrnkten, geltenden Fassung nicht entgegen. 

Neuheit 

Die Parteien waren sich darin einig, daS die 

beanspruchten vier Alternativen gem&g geltenden 

AnsprUchen 1 bis 3 neu sind, so da1, sich ins Detail 

gehende diesbezugliche ErOrterungen erübrigen. 

Erfinderische Tätigkeit 

4.1 	Es herrschte darin Ubereinstirnrnung, daI, der 

gattungsnchste Stand der Technik mit dem 

Dokument (E4) gegeben sei. 

4.2 	Hieraus 1st eine RQhrwerksrnuhle bekannt, bei der eine 

Einrichtung zum Erfassen der vom Rührwerk in das 

Mahigut eingebrachten Leistung und eine Einrichtung 

zuin Erfassen des Mahigut-Massenstroms vorgesehen ist. 

Mit diesen beiden Einrichtungen ist es somit grund-

stz1ich mOglich, RUckschlUsse auf eine spezifische 

Energiezufuhr zu ziehen und damit das Zerkleinerungs-

ergebnis der Mühle abzuschtzen, vgl. Seite 604, 

Absatz 1 des Abschnitts '4. Sch1ufo1gerungen. 

4.3 	In der Praxis hat sich aber gezeigt, dag die 

Beachtung einer bestirnmten spezifischen Energiezufuhr 

nicht ausreicht, Uber einen langeren Zeitraum hinweg 

eine bestimmte mittlere Tei1chengrOfe bzw. em 

1155.D 	 . . .1... 
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bestirnrntes Mahlergebnis sicherzustellen, vgl. 

geltende Beschreibungsseite 1, Absatz 2 bzw. 

AusfUhrungen der Beschwerdegegnerin in der mundlichen 

Verhandlung vor der Kammer. 

	

4.4 	Von daher gesehen liegt der Erfindung nach wie vor 

die Aufgabe zugrunde, vgl. geltende Beschreibungs-

seite 1, Absatz 6, von der gattungsgemen 

Regelurigseinrichturig für eine RQhrwerksrnQhle 

ausgehend, eine Regelung für eine RührwerksmQhle zu 

schaffen, mit der eine gleichbleibende Mahigut-

feinheit unter weitgehend alien Betriebsbedingungen 

erreicht wird. 

Die vorgenannte Aufgabe ist die bei der PrQfung der 

Erfindung auf das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen 

erfiriderischer Ttigkeit zugrundezulegende, objektiv 

verbleibende technische Aufgabe. 

	

4.5 	Diese Aufgabe ist gemag geltendem Schutzbegehren mit 

den beiden im Anspruch 1 niedergelegten 

Alternativen 1 und 2, mit der Alternative 3 gernaf 

Anspruch 2 bzw. der Alternative 4 gema1. Anspruch 3 

gelOst. 

	

4.6 	Allen vier LOsungsalternativen sind die Merkrnale 

gemeinsarn, die im Oberbegriff des Anspruchs 1 

aufgefUhrt sind, weil die Oberbegriffe der 

AnsprQche 2 und 3 wortgleich mit dem des Anspruchs 1 

sind. 

Weitere gemeinsame Merkmale aller vier LOsungs- 

alternativeri sind die konstante spezifische 

Energiezufuhr - definiert als Quotient von in das 

Mahlgut eingebrachter Leistung und Mahlgut-Massen-

strom - weiterhin die Einrichtung zur Erfassung der 

Verteilung der MahlhilfskOrper im Mahiraurn und die 
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Einrichtung zur g1eichrna3igen Verteilung der 

Mahlhilfskorper im Mahlraurn, weil diese Merkmale 

jeweils in den Kennzeichenteilen der Ansprüche 1 bis 

3 aufgefuhrt sind. 

- 	4.7 	Die vier LOsungsalternativen unterscheiden sich erst 

durch weitere Merkmale, wobei diese Merkrnale folgende 

sind: 

Alternative 1 (aus Anspruch 1) ist abgestellt auf 

das Erfassen des Druckabfalles im Mahiraurn, wobei 

dieser Druckabfall durch einen vor dem Mahiraurn 

angeordneten und mit dem Atmospharendruck im 

Vergleich tretenden Sensor ermittelt und als Ma 

für die Konzentration der MahlhilfskOrper 

interpretiert wird. Zusatzlich wird in den 

Mahigut-Massenstrom regeind eingegriffen, nämlich 

bei Konzentration der MahlhilfskOrper vor dem 

Mah1gut-Ein1af, erhOhend und bei Konzentration der 

MahlhilfskOrper vor der Trenneinrichtung 

abs enkend; 

Alternative 2 (aus Anspruch 1) 1st abgestellt auf 

das Vorhandensein von mindestens zwei parallel 

zueinander geschalteten Teil-KQhlraurnen, von denen 

einer dem Mah1gut-Ein1ag und der andere der 

Trenneinrichtung zugeordnet ist, urn die Verteilunc 

der MahlhilfskOrper im Mahlraurn zu erfassen; 

weitere Einrichtungen erfassen die auf die Tell-

KQhlrãuxne Qbertragenen WrmestrOme; 

Alternative 3 (gernaf, Anspruch 2) sieht zurn 

Erfassen der Verteilung der MahlhilfskOrper im 

Mahiraurn eine ROntgen-, oder Ultraschall-, oder 

radioaktive (wOrtliches Zitat aus Anspruch 2) 

MeE,einrichtung vor; 

1155 .D 
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- Alternative 4 (gernaI, Anspruch 3) sieht zum 

Erfassen der Verteilung der MahlhilfskOrper im 

Mahiraurn eine Schallanalyse-Einrichtung vor. 

4.8 	Es ist nun noch zu untersuchen, ob die vorgenannten 

vier LOsungsalternativen auf erfinderischer Thtigkeit 

im Sinne des Artikels 56 EPCJ beruhen. Die Karnmer 

kornrnt diesbezuglich zu folgendern Ergebnis: 

4.8.1 	Erste Alternative 

4.8.1.1 	Die eingehende Diskussion des Themas "Druck- bzw. 

Druckabfallmessung" in der rnUndlichen Verhandlung vor 

der Kamrner, hat zu einer Przisierung dieses Merkmals 

gefQhrt, wobei nun im Anspruch 1 vorgeschrieben ist, 

daf, die MeJste1le zur Erfassung des Druckabfalls 

urunitt.].bar vor dem Mahlrauxn angeordnet ist und da1 

als Ref erenzdruck der Atmosphãrendruck d. h. der am 

Muhlenausgang herrschende Druck Verwendung findet. 

Mit dieser Lehre wird differenziert zu dem 

Drucksensor "47" gemAg Dokument (E2), da dieser im 

Mahlraurn angeordnet ist und da er aufgrund dieser 

Anordnung nicht den gBamt.0 Dra.ickabfall der 

RQhrwerksrnQhle erfassen kann, sondern nur den Druck 

irn Auslai3bereich der Mühle ermittelt. 

Es mag sein, dag das Dokurnent (E2) gegenuber frilherexi 

Versionen des Anspruchs 1 bezOglich des Komplexes 

"Druckrnessung" von gewisser Relevanz war, aber nach 

Einschrankung dieses Merkrnals gem&S geltendem 

Anspruch 1 sieht die Kammer zwischen Beanspruchtem 

und Bekanntem im Gegensatz zu den AusfQhrungen der 

BeschwerdefUhrerin in der mUndlichen Verhandlung mehr 

nur als nur "graduelle Unterschiede". 
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4.8.1.2 	Irn geltenden Anspruch 1 sind Merkmale aus dem 

erteilten Anspruch 4 bzw. 5 aufgenornmen, nämlich die 

Aussagen wie der Mahigut-Massenstrom bei einlauf-

bzw. auslaufseitigem Stau der MahlhilfskOrper zu 

beeinflussen ist. Es trifft zu, dag damit in die 

Kapazität der RUhrwerksmuhle verändernd eingegriffen 

wird - Argument der BeschwerdefUhrerin - es tritft 

aber andererseits auch zu, dag die Erfindung gernaf 

Anspruch 1 selbst einen Eingriff in die Kapazitát der 

RQhrwerksrnUhle in Kauf nirnrnt, urn Uber die Zeit hiriweg 

ein einheitliches Mahlergebnis zu erhalten und zwar 

bei weitgehend alien Betriebsbedingungen, vgl. 

Aufgabensteilung der Erfindung gernag geltender 

Seite 1, Absatz 6 bzw. vorstehendem Abschnitt 4.4. 

	

4.8.1.3 	Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen 

Verhandlung ausdrückiich darauf verwiesen, dais beim 

Dokuinent (E2) der Mahigutstrom konstant gehalten sei 

und daI, die RQhrwerksmUhle stets mit optimaler 

Kapazitat arbeite. 

Es hie1e eine rhetorische Frage stellen, wenn 

hinterfragt würde, wie em (bekannter) konstanter 

Mahigut-Massenstrom dem Facbmann, der vom 

Dokurnent (E4) ausgeht und vor der LOsung der objektiv 

verbleibenden technischen Aufgabe steht, einen 

variablen Mahlgut-Massenstrom irn Sinne des gelteriden 

Anspruchs 1 nahelegen solite. Hier soil offen-

sichtlich etwas passend gemacht werden, was nicht 

paft, so daZ das Dokuinent (E2) auch insoweit nicht 

auf den Gegenstand des Anspruchs 1 hinzulenken 

verrnag. 

1155.D 	 . . .1... 
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4.8.1.4 	Irn Dokurnent (E2) ist schlieillich nichts ausgesagt 

Uber die Konstanthaltung des spezifischen 

Energieeintrages, so dag wiederum Neuland betreten 

werden muJte, urn die erste Alternative gemaf 

Anspruch 1 zu realisieren. 

4.8.1.5 Vorstehende Uberlegungen zusarnrnenfassend ergibt sich, 

daf, die erste LOsungsalternative vorri Stand der 

Technik - sei er einzeln oder in Kornbination 

betrachtet - nicht nahege].egt erscheint, wobei unter 

Stand der Technik in Ubereinstimrnung mit dent Vortrag 

der BeschwerdefQhrerin nur die Dokuxnente (E4) und 

(E2) zu verstehen sind. 

4.8.1.6 Die erste Alternative des Anspruchs 1 beruht somit 

auf erfinderischer Ttigkeit un Sinne des 

Artikels 56 EPU, so dais dieser unabhángige Anspruch 

demnach Rechtsbestand haben kann. 

4.8.2 	Zweite Alternative 

4.8.2.1 Hierzu hat die Beschwerdeführerin auf das 

Dokurnent (E4), insbes. Seite 600, Abschnitt 11 3.1 

Temperaturrnessungen" und Bud 2, verwiesen und 

ausgeführt, dag die Messung der Temperatur an 

verschjedenen Stellen des Mah1behë1ters 

gleichzusetzen sei mit der Erinittlung der 

WarinestrOme. 

4.8.2.2 Diesem Argument kann nicht gefolgt werden, weil die 

zweite Alternative des Anspruchs 1 nicht auf 

Wrrnestromerfassung per se gerichtet ist, sondern als 

Voraussetzung hierfUr mindestens zwei parallel 

zueinander geschalt.te Te1l-Kühlräume vorschreibt. 

Schon das Fehien von Teil-KUhlràumen beirn Gegenstand 

des Dokurnents (E4) zeigt auf, dag dieses Dokurnent 

nicht auf die beanspruchte zweite Alternative 

1155.[) 
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hinweisen kann. Es komrnt hinzu, daI, es eine ex-post-

Betrachtung bedeutet, wenn die bekannte Temperatur-

messung gleichgesetzt wird mit einer Einrichtung zum 

Erfassen der Teil-Wärmeströme, wobei dieses Erfassen 

keinen Seibstzweck darstelit, sondern ais Maf, fr die 

Verteilung der MahihilfskOrper im Mahirauxrt 

interpretiert wird. 

4.8.2.3 	Selbst wenn vorgenannte Gesichtspunkte aufer acht 

gelassen werden, ist aber zu kiren, was beim 

Dokument (E4) mit der Temperaturermittlung angefangen 

werden soil. 

Wie der Abschnitt 3.1 auf Seite 600 verdeutlicht, ist 

der TemperatureInfluS auf den Zerkleinerungsvorgang 

zu vernachiässigen. Diese Aussage ist das gerade 

Gegenteil dessen, was die zweite Alternative des 

Anspruchs 1 beinhaltet. 

4.8.2.4 	Vorstehende Uberiegungen zusarnmenfassend ergibt sich, 

dag der Stand der Technik soweit er Uberhaupt das 

Problem der Temperatur-, aligemeiner der Wármesrom-

erfassung anspricht ;  vorn Beanspruchten wegfUhrt, so 

dag nicht nachvollziehbar ist, inwiefern der 

verfQgbare Stand der Technik die zweite Alternative 

des Anspruchs 1 nahelegen soilte. 

4.8.2.5 	Im Endergebnis ist somit auch Anspruch 1 im Rahmen 

seiner zweiten Alternative patentfahig 

- Artikel 56 EPU - so daffy dieser Anspruch 1 auch 

insoweit Rechtsbestand haben kann. 

4.8.3 	Dritte und vierte Alternative 

4.8.3.1 	Die geltenden Ansprüche 2 und 3 sind auf die dritte 

bzw. vierte LOsungsalternative der objektiv 

verbleibenden technischen Aufgabe gerichtet. 

1155.D 	 . ./. 
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4.8.3.2 Diese AnsprUche wurden seitens der BeschwerdefQhrerin 

vor allern aus der Sicht des Artikels 100 b) bzw. 

83 EPU angegriff en. Zu Unrecht, wie die vorstehenden 

Abschnitte 2.1 bis 2.10 erhellen. 

4.8.3.3 Die BeschwerdefUhrerin hat, von vorstehendem Einwand 

der NichtausfUhrbarkeit der Erfindung abgeseheri, 

keine Argurnente vorgetragen, die die Lehre der 

dritten ünd vierten Alternative nahelegen kOnnten. 

Der b1of,e Hinweis darauf, dag es nur urn das 

"Hineinschauen" in den Mahlbehàlter gehe, ist 

ersichtlich eine ex-post-BetrachtuflgSWeiSe und nicht 

dazu angetan davon abzulenken, dag kein druck-

schriftliches Material vorliegt, das gegen die 

geltenden AnsprUche 2 und 3 verwendbar ware. 

4.8.3.4 	Die Beschwerdegegnerifl ihrerseits hat klar 

zugestanden, dag die Geräte gem&Z Anspruch 2 und 3 

handelsQblich sind und dag sie keinen Elernentenschutz 

begehrt, sondern nur Schutz begehrt für die 

Gesarntkornbination der in Anspruch 2 bzw. 3 

enthalterien Merkrnale. 

4.8.3.5 	Bei dieser Sachlage ist für die Karnrner nichts 

erkennbar, was gegen die erfinderische Qualitat der 

Lehren gernaf! Anspruch 2 bzw. 3 sprache, so dag auch 

das Erfordernis des Artikels 56 EPU als erfUllt 

anzusehen ist. 

4.8.3.6 	Darnit kOnnen auch die geltenden AnsprQche 2 und 3 

RechtsbeStand haben. 

4.8.4 	Die BeschwerdefQhrerifl hat in der mQndlichen 

verhandlung in Zweifel gezogen, dag die Einhaltung 

einer konstanten spezifischen Energiezufuhr eine 

.../... 
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kornbinatorische Wirkung mit der Erfassung und 

Beeinflussung der Konzentration der MahlhilfskOrper 

entfalte. 

In diesern Zusarnmenhang darf nach Auffassung der 

Kammer nicht unberUcksichtigt bleiben, dag die 

Einf1u1gr6fe der spezifischen Energiezufuhr gemAS  

Dokuxnent (E4) direkten Einf1ui, auf die KorngrOf,e, 

also das Mahlergebnis im weiteren Sinne, hat, vgl. 

Seite 597 " Zusamrnenfassung " , wo ausgefQhrt ist, daI, 

die spezifische Energiezufuhr die Einf1ugr6fe ist, 

die das Zerkleinerungsergebnis bestirnmt. 

Andererseits scheint es unstrittig, dag auch die 

Konzentration der MahlhilfskOrper einen direkten 

EinfluS auf das Mahlergebnis hat, etwa dergestalt, 

dag Bereiche mit hoher Konzentration an Mahlhilf 5 -

kOrpern einen wesentlichen und bestirnrnenden Beitrag 

zum Mahlergebnis leisten, wobei es offensichtlich 

ist, dag beide EinfluZgrOI,en aufeinander ausstrahlen, 

dergestalt, dag ein intensiveres RQhren die jeweils 

vorhandenen MahlhilfskOrper verstarkt zur Wirkung 

bringt, und ungekehrt. 

Es darf zusarnmengefaft werden, dag das Beanspruchte 	 ) 

sehr wohi durch ein Zusarnmenwirken von Einzelmaf- 

nahmen zu einem einheitlichen Zweck verbunden 1st 

(gutes Nahlergebnis Uber einen groI,en Zeitraurn 

hinweg), so daI, keine blofe Aggregation von Merkmalen 

vorliegt. 

5.. 	 Die abhangigen AnsprQche 4 bis 11 geltender Fassung 

bilden den Gegenstand der unabhangigen Anspruche 

weiter, so dag auch sie gewährbar sind. 

1155.D 	 .1 
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6. 	Die geltende Beschreibung mit den in der mQndlichen 

Verhandlung Uberreichten Seiten 1 und 2 und den 

ubrigen Seiten wie erteilt entspricht den 

Erfordernissen des EPU, so dag sie in Verbindung mit 

den erteilten Zeichnungen für die Aufrechterhaltung 

des Streitpatents geeignet ist. 

Ent scheidungs formel 

Aus diesen Gründeri wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz 

zurQckverwiesen, mit der Ariordnung, das Patent mit den 

folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

- AnsprQche 	 1 bis 11, Qberreicht in der 

mUndi i chen Verhandlung; 

Beschreibungsseiten 	1 und 2, Qberreicht in der 

mündlichen Verhandlung; 

Qbrige Beschreibung wie 

erteilt; 

- Zeichnungen 	 wie erteilt. 

Der Gesch.ftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 
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